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Das Integrationsamt fördert und sichert die Be-
schäftigung von Menschen mit Schwerbehinde-
rung. Seine Aufgaben sind im Sozialgesetzbuch 

Neuntes Buch (SGB IX) geregelt. Neben verschiedenen 
Beratungsangeboten kann das Integrationsamt auch fi- 
nanzielle Unterstützung leisten. Dafür werden die Mittel 
der Ausgleichsabgabe verwendet, die für diesen Zweck 
bestimmt sind. Die Ausgleichsabgabe zahlen diejenigen 
Arbeitgeber, die ihre Beschäftigungspflicht nicht erfüllen – 
also weniger als fünf Prozent Menschen mit Schwer-
behinderung beschäftigen.

Um die Beschäftigung zu fördern, führen Integrations-
ämter Arbeitsmarktprogramme und Modellvorhaben 
durch. Damit schaffen sie beispielsweise finanzielle Anrei-
ze für die Einstellung von Menschen mit Schwerbehinde-
rung. Oder sie erleichtern die Beschäftigung besonders 
benachteiligter Gruppen von Menschen mit Schwerbehin-
derung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie Schulab-
gänger mit Behinderung oder ehemalige Beschäftigte 
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM). 
Außerdem stellt das Integrationsamt Geld für die Schaf-
fung neuer Ausbildungs- oder Arbeitsplätze bereit.
 
Zur Sicherung der Beschäftigung unterstützt das Integra-
tionsamt Arbeitgeber bei der Prävention und beim 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement. Außerdem 
stellt das Integrationsamt Geldmittel aus der Ausgleichs-

Welche Aufgaben hat das  
Integrationsamt?1
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abgabe zur Verfügung, um behinderungsbedingte Nach- 
teile auszugleichen. Diese Leistungen werden „Begleiten-
de Hilfe im Arbeitsleben“ genannt.

Die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben stellt ein um- 
fassendes Unterstützungssystem aus fachlicher Beratung 
und materiellen Leistungen dar. Sie trägt dazu bei, dass 
Menschen mit Schwerbehinderung in ihrer sozialen Stel-
lung nicht absinken. Gleichzeitig ermöglicht sie ihnen, ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse am Arbeitsplatz voll zu ver-
werten und weiterzuentwickeln. Durch entsprechende 
Leistungen der Rehabilitationsträger und durch Maß- 
nahmen der Arbeitgeber können sie sich im beruflichen 
Wettbewerb mit Menschen ohne Behinderung besser 
behaupten.  
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Welche Aufgaben hat das  
Integrationsamt?1

Aufgaben des Integrationsamts

In § 185 SGB IX sind die Aufgaben des Integrations-
amts beschrieben:

 ■ Begleitende Hilfe im Arbeitsleben (Leistungen  
an Menschen mit Schwerbehinderung und ihre 
Arbeitgeber)

 ■ Besonderer Kündigungsschutz für Menschen mit 
Schwerbehinderung

 ■ Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungs- 
maßnahmen

 ■ Erhebung und Verwendung der Ausgleichs- 
abgabe

Zuständiges Integrationsamt

Die Adressen der Integrationsämter sind im Inter-
net abrufbar. Über die Postleitzahl des Arbeitsorts 
lässt sich das zuständige Integrationsamt direkt 
ermitteln.

 ´ bih.de/integrationsaemter 
> Kontakt
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Menschen mit Schwerbehinderung und ihre 
Arbeitgeber können vom Integrationsamt Bera-
tung, Betreuung und finanzielle Unterstützung 

erhalten. Die Leistungen sind in der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) beschrieben.

Finanzielle Leistungen werden gezielt für bestimmte  
Zwecke und Maßnahmen eingesetzt:

 ■ Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
 ■ Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung im  

Rahmen von Arbeitsmarktprogrammen und Modell- 
vorhaben

 ■ Förderung der Ausbildung
 ■ Behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen 

und Arbeitsräumen
 ■ Ausgleich von außergewöhnlichen Belastungen
 ■ Berufsbezogene technische Arbeitshilfen, die nicht  

im Eigentum des Arbeitgebers stehen
 ■ Arbeitsassistenz
 ■ Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
 ■ Berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen
 ■ Behinderungsgerechter Zugang der Wohnung
 ■ Gründung und Erhaltung einer selbstständigen  

Existenz

Beratung können sowohl Arbeitgeber und Selbstständige 
wie auch Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung und das 
betriebliche Integrationsteam in Anspruch nehmen. Dafür 

Welche Leistungen bietet  
das Integrationsamt?2
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stehen insbesondere die Technischen Beratungsdienste 
der Integrationsämter und die Integrationsfachdienste zur 
Verfügung (siehe Kapitel 11 und 12). Außerdem gibt es 
spezielle Beratungsangebote von Fachkräften zum Thema 
Hörbehinderung im Arbeitsleben.  

Zuerst beraten lassen

Wenden Sie sich immer frühzeitig an Ihr Integra-
tionsamt, bevor Sie eine Maßnahme beginnen, 
einen Kaufvertrag abschließen oder einen Auftrag 
erteilen!
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Vorrang vor Leistungen des Integrationsamts, die durch 
die Ausgleichsabgabe finanziert werden, haben die Leis-
tungen der Rehabilitationsträger – wie die Deutsche Ren-
tenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit oder die 
Träger der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung. 
Auf diese sogenannten Reha-Leistungen haben Versicher-
te einen Rechtsanspruch. Das Integrationsamt kann  
darüber hinaus Leistungen der Begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben zur Verfügung stellen.

Technische Arbeitshilfen oder die behinderungsgerechte 
Umrüstung des Arbeitsplatzes können finanziert werden, 
wenn dadurch der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers mit 
Schwerbehinderung gesichert wird. Das Integrationsamt 
leistet sogar dann, wenn betriebliche Veränderungen der 
Aus-löser für notwendige Maßnahmen sind.  

Leistungen des Integrationsamts sind auch möglich, wenn 
beispielsweise durch den Besuch eines Weiterbildungs-
kurses neue berufliche Kenntnisse vermittelt werden und 
der Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung sich dadurch 
im Wettbewerb mit seinen nicht behinderten Kollegen 
besser behaupten kann.
 
Die Abgrenzung, ob der Rehabilitationsträger oder das 
Integrationsamt die Kosten für eine Maßnahme trägt, 
kann im Einzelfall schwierig sein. Im Zweifel ist es Aufga-
be der Kostenträger, die Zuständigkeit zu klären. Wenn ein 

Wann ist das Integrationsamt  
zuständig?3
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gesetzlicher Leistungsträger sich selbst nicht für zuständig 
hält, muss er einen Antrag innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang an den zuständigen Rehabilitationsträger 
weiterleiten, der die Leistung dann erbringen muss.  
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Zuständigkeiten
Vorleistung 

Wann ist das Integrationsamt
zuständig?3

Betriebliche  
Gründe 

 Gründe in der Person

Modernisie-
rung

Verbesserung 
der Wettbe-
werbsfähigkeit

Akut-Ereignis 
(Unfall, Er-
krankung)

Wegfall des 
alten Arbeits-
platzes und 
Umsetzung auf 
einen neuen 
Arbeitsplatz

Verbesserung 
der Beschäfti-
gungsbedin-
gungen

Verschlechte-
rung des 
Gesundheits-
zustands

Insolvenz Arbeitgeber-
wechsel des  
Menschen  
mit Schwer-
behinderung

Drohende 
Erwerbsun-
fähigkeit bzw. 
Erwerbs- 
minderung

Integrationsamt Integrationsamt Reha-Träger
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Faustregel

Die Abbildung links gibt einen groben Überblick 
über die Zuständigkeiten. Wenn sich der Gesund-
heitszustand verschlechtert hat oder der Arbeit-
nehmer gerade an einer medizinischen oder beruf-
lichen Rehabilitationsmaßnahme teilgenommen 
hat, ist am besten direkt die Rentenversicherung 
oder die Agentur für Arbeit anzusprechen.

Ansonsten bietet auch der folgende Leitsatz  
Orientierung: Für arbeitsplatzerleichternde Maß-
nahmen ist das Integrationsamt zuständig, für 
arbeitsplatzerhaltende Maßnahmen der Reha- 
Träger.

Vorleistung möglich

In Eilfällen, wenn der Arbeitsplatz akut bedroht ist, 
kann das Integrationsamt in Vorleistung gehen. Ist 
es nicht selbst zuständig, wird es sich die Aufwen-
dungen vom zuständigen Kostenträger erstatten 
lassen.
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Um Leistungen des Integrationsamts erhalten zu 
können, muss eine anerkannte Schwerbehinde-
rung oder eine Gleichstellung vorliegen. Darüber 

hinaus muss das Arbeitsverhältnis mindestens acht 
Wochen bestehen und die wöchentliche Arbeitszeit min-
destens 15 Stunden betragen.

Eine Schwerbehinderung wird ab einem Grad der Be- 
hinderung (GdB) von 50 anerkannt. Dafür sind die Ver- 
sorgungsverwaltungen zuständig. Dort kann auch ein 
Schwerbehindertenausweis beantragt werden.

Eine Gleichstellung mit Menschen mit Schwerbehinde-
rung ist bei einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 
möglich, wenn der Arbeitsplatz in Gefahr ist oder ein 
Arbeitsuchender nur so Chancen auf einen Arbeitsplatz 
hat. Die Gleichstellung kann bei der Agentur für Arbeit, 
die für den Wohnort zuständig ist, beantragt werden.  

Welche Voraussetzungen müssen  
erfüllt sein?4
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Adressen

Die Anerkennung einer Schwerbehinderung muss 
beim zuständigen Versorgungsamt oder bei der 
zuständigen Kommunalverwaltung beantragt  
werden.

 ´ bih.de/integrationsaemter 
> Kontakt
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Neben dem Antragsformular werden meist weitere 
Unterlagen und Informationen benötigt. Es 
beschleunigt das Verfahren, wenn der Antrag 

möglichst vollständig eingereicht wird.

In der Regel müssen folgende Unterlagen vorliegen, damit 
das Integrationsamt über eine Förderung entscheiden 
kann:

 ■ Schwerbehindertenausweis oder Gleichstellungs-
bescheid

 ■ Feststellungsbescheid der Versorgungsverwaltung, aus 
dem die Art der Behinderung hervorgeht

 ■ Kurze Beschreibung, welche Unterstützung oder  
Leistung benötigt wird, mit entsprechender Begrün-
dung

 ■ Gegebenenfalls weitere Informationen, beispielsweise 
Beschreibung des beantragten Hilfsmittels oder  
Kostenvoranschlag   

 

Was ist bei der Antragstellung  
zu beachten?5
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Die meisten finanziellen Leistungen der Integra- 
tionsämter sind sogenannte Ermessensleistungen. 
Auf sie besteht kein Rechtsanspruch und sie sind 

nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel der 
Ausgleichsabgabe möglich. Leistungen der Rehabilita-
tionsträger dürfen durch das Integrationsamt auch nicht 
aufgestockt werden. Das Gesetz geht davon aus, dass 
jeder gesetzliche Leistungsträger seine Leistungen so voll-
ständig erbringt, dass keine Leistungen anderer Träger 
erforderlich werden.  

 
Wie werden Leistungen erbracht?6

Empfehlungen der BIH

Die Integrationsämter in Deutschland arbeiten  
in der BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Inte- 
grationsämter und Hauptfürsorgestellen e. V. 
zusammen. Zu einer Reihe von Leistungen haben 
sie Empfehlungen erarbeitet, um die Leistungen 
bundesweit einheitlich zu erbringen.

 ´ bih.de/integrationsaemter 
> BIH-Empfehlungen
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In vielen Bundesländern gibt es spezielle Arbeitsmarktpro-
gramme zur Förderung der Beschäftigung von Menschen 
mit Schwerbehinderung. Sie sind zeitlich befristet, an die 
regionalen Erfordernisse angepasst und verfolgen 
bestimmte Ziele. Beispielsweise werden sie aufgesetzt, 
um das betriebliche Arbeitsplatzangebot für Jugendliche 
mit Schwerbehinderung zu verbessern, den Übergang von 
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung auf den 
Arbeitsmarkt zu erleichtern oder die Wiedereingliederung 
von Langzeitarbeitslosen zu unterstützen. Das zuständige 
Integrationsamt informiert über die aktuellen Programme.

Bei der Einstellung eines Menschen mit Schwerbehinde-
rung kommen vorrangig Eingliederungszuschüsse der 
Agenturen für Arbeit oder Jobcenter zum Einsatz. Interes-
sierte Arbeitgeber können sich an die zuständigen Stellen 
wenden, wo sie nähere Informationen erhalten. Die Mitar-
beiter der Arbeitsvermittlung wissen auch über die regio-
nalen Programme der Integrationsämter Bescheid.  

Wie informiere ich mich über  
Arbeitsmarktprogramme?7
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Vor einer Einstellung

Nehmen Sie vor der Einstellung in jedem Fall Kon-
takt mit den arbeitsvermittelnden Stellen und dem 
Integrationsamt auf, um alle Fördermöglichkeiten 
auszuschöpfen.

Arbeitsvermittlung

Die Anschriften der Agenturen für Arbeit 
und Jobcenter sind im Internet zu finden unter 

 ´ arbeitsagentur.de   
> Dienststelle finden
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Bei Menschen mit einer Schwerbehinderung sollte 
der Arbeitgeber so früh wie möglich das Integra-
tionsamt einschalten. Es übernimmt Mitverantwor-

tung für die Lösung von Problemen. Die Mitarbeiter im 
Integrationsamt haben den Überblick über alle Unterstüt-
zungsleistungen. Die technischen Berater (siehe Kapitel 
12) stellen ihr fachliches Know-how zur Verfügung. Die 
beauftragten Integrationsfachdienste (siehe Kapitel 11) 
begleiten die im Unternehmen anstehenden Verände-
rungsprozesse.

Probleme im Arbeitsleben kommen immer wieder vor. 
Auch bei Menschen mit Schwerbehinderung. Ihre Beschäf-
tigung ist sicherer, wenn der Arbeitsplatz modern ausge-
stattet und mit den notwendigen behinderungsbedingten 
Arbeitshilfen ausgerüstet ist. Auch die Weiterqualifizie-
rung im Lauf des Berufslebens ist für Menschen mit 
Schwerbehinderung besonders wichtig. Sie erweitert die 
beruflichen Betätigungsfelder und Einsatzmöglichkeiten.

Hat man diese Dinge bereits bei der Einstellung und  
später kontinuierlich im Blick, lassen sich viele Schwierig-
keiten von vornherein vermeiden. Doch nicht alles ist  
planbar: Eine akute Verschlechterung des Gesundheits-
zustands, unerwartete betriebliche Veränderungen oder 
ein längerer Ausfall am Arbeitsplatz machen ein konse-
quentes Handeln notwendig.  

Was tun bei Problemen im  
Beschäftigungsverhältnis?8
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Prävention

In § 167 Abs. 1 SGB IX ist die Prävention geregelt. 
Danach muss ein Arbeitgeber aktiv werden, wenn 
personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte 
Schwierigkeiten das Beschäftigungsverhältnis 
gefährden. Möglichst frühzeitig schaltet er die 
Schwerbehindertenvertretung, den Betriebs- oder 
Personalrat sowie das Integrationsamt ein. 
Gemeinsam erörtern sie alle Möglichkeiten und alle 
zur Verfügung stehenden Hilfen, um die Schwierig-
keiten zu beseitigen und das Arbeitsverhältnis dau-
erhaft zu sichern.
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Betriebliches Eingliederungs- 
management

Eine Erkrankung oder ein Unfall kann jeden treffen. 
Wer längere Zeit ausfällt, hat es danach oft schwer, 
wieder den Anschluss zu finden. Hier hilft das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 
gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX. Viele Informationen 
über BEM sowie Hilfestellung bei der Einführung 
im Betrieb bietet der ZB Ratgeber zum Thema.  
Kostenfrei online erhältlich.

 ´ bih.de/integrationsaemter > Medien und  
Publikationen > Publikationen  
> ZB Ratgeber 

Was tun bei Problemen im  
Beschäftigungsverhältnis?8
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Das Integrationsamt fördert die Ausbildung von jun-
gen Menschen mit Behinderung, es bezuschusst 
Investitionen in Arbeitsplätze und trägt zum Aus-

gleich außergewöhnlicher Belastungen bei der Beschäfti-
gung von Menschen mit Schwerbehinderung bei.

Für Arbeitgeber kann es sich finanziell lohnen, einen Mit-
arbeiter mit Schwerbehinderung einzustellen. Die Agentur 
für Arbeit und das Integrationsamt bieten hierzu vielfälti-
ge Fördermöglichkeiten in Form von Eingliederungszu-
schüssen oder Prämien aus Förderprogrammen. Wenn im 
Betrieb 20 oder mehr Arbeitnehmer beschäftigt sind, ver-
ringert sich die Ausgleichsabgabe oder sie entfällt sogar 
vollständig.

Zusätzliche Kosten werden aufgefangen. Wird beispiels-
weise ein neuer Arbeits- oder Ausbildungsplatz geschaf-
fen, sind Investitionshilfen möglich. Die behinderungs- 
gerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsstät-
ten – sie sorgt für Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit – 
ist ebenfalls förderfähig. Sollte die Arbeitsleistung eines 
Mitarbeiters mit Schwerbehinderung trotz allem einge-
schränkt sein, kann das Integrationsamt zum Ausgleich 
der Belastungen Zuschüsse gewähren.  

Welche finanziellen Leistungen  
können Arbeitgeber erhalten?

 

9
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Optimale Bedingungen schaffen

Beschäftigte mit Schwerbehinderung sind am rich-
tigen Arbeitsplatz genauso leistungsfähig wie ihre 
nicht behinderten Kollegen. Voraussetzung ist, dass 
die beruflichen Anforderungen und das Leistungs-
profil übereinstimmen. Der Technische Beratungs-
dienst des Integrationsamts kann helfen, entspre-
chende Bedingungen zu schaffen.
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Neben Investitionshilfen zur Schaffung neuer Aus-
bildungsplätze (siehe Punkt 9.2) kann das Integra-
tionsamt auch Ausbildungsgebühren und weitere 

Kosten einer Berufsausbildung übernehmen.

Zuschüsse zu den Ausbildungsgebühren erhalten kleine 
Betriebe, die nicht beschäftigungspflichtig sind und 
besonders betroffene junge Menschen mit Schwerbehin-
derung ausbilden. Es handelt sich dabei um Gebühren, die 
von den Handwerkskammern sowie den Industrie- und 
Handelskammern erhoben werden. Zum Beispiel 
Abschluss-, Eintragungs- sowie Prüfungsgebühren und 
Gebühren für außerbetriebliche Ausbildungsabschnitte. 
Voraussetzung ist, dass der Auszubildende nicht älter als 
27 Jahre ist. Die Höhe des Zuschusses ist abhängig vom 
Einzelfall und kann bis zu 100 Prozent der nachgewiese-
nen Gebühren betragen. 

Prämien und Zuschüsse zu den Kosten einer Berufsaus-
bildung erhalten Arbeitgeber, wenn der Auszubildende 
nicht älter als 27 Jahre ist und von der Agentur für Arbeit 
für die Zeit der Berufsausbildung Menschen mit Schwer-
behinderung gleichgestellt wurde. Eine Gleichstellung ist 
in diesem Fall auch dann möglich, wenn der Grad der 
Behinderung weniger als 30 beträgt oder nicht festge-
stellt ist.  Dazu genügt eine entsprechende Stellungnahme 
der Agentur für Arbeit oder ein Bescheid über gewährte 
Teilhabeleistungen. 

Ausbildung9.1



Leistungen des IntegrationsamtsZB Ratgeber 29

Pro Ausbildungsjahr (auch für erlaubte Wieder-
holungen) ist ein Zuschuss von bis zu 2.000 Euro 
möglich. Dazu kommt eine Prämie von einmalig 
bis zu 2.000 Euro (1.000 Euro drei Monate nach 
Beginn der Ausbildung und 1.000 Euro nach be- 
standener Abschlussprüfung). Unabhängig da-
von kann die Agentur für Arbeit auch Zuschüsse 
zur Ausbildungsvergütung zahlen.  

Gesetzliche Grundlagen

Die finanziellen Leistungen des Integrationsamts  
während der Berufsausbildung sind in § 185 Abs. 3 
Nr. 2b und c SGB IX in Verbindung mit § 26 a und b 
SchwbAV geregelt.
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Arbeitgeber, die neue Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze schaffen, können unter bestimmten Vorausset-
zungen vom Integrationsamt Investitionshilfen 

erhalten. Bei der Bemessung der Zuschüsse berücksichtigt 
das Integrationsamt das Maß der Beeinträchtigung, die 
Höhe der Investitionskosten, den wirtschaftlichen Vorteil 
sowie die wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers. Die-
ser soll sich in angemessenem Umfang an den Gesamt-
kosten beteiligen.

Ein besonderes Engagement vonseiten des Unterneh-
mens wirkt sich positiv auf die Förderung aus:

 ■ Einstellung ohne gesetzliche Verpflichtung  
(Arbeitgeber mit weniger als jahresdurchschnittlich  
20 Arbeitsplätzen pro Monat) oder eine Übererfüllung 
der Beschäftigungspflichtquote (zurzeit 5 %).

 ■ Beschäftigung eines besonders betroffenen Menschen 
mit Schwerbehinderung, wenn der Bewerber beispiels-
weise älter als 50 Jahre ist oder eine Hilfskraft benötigt.

Die genaue Förderhöhe ist abhängig vom Einzelfall und 
von den länderspezifischen Fördergrundsätzen.

Unter den gleichen Bedingungen können Ausbildungs-
plätze und Plätze zur sonstigen beruflichen Bildung für 
Menschen mit Schwerbehinderung finanziell gefördert 
werden.

Schaffung von Ausbildungs-  
und Arbeitsplätzen9.2
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Kann eine Kündigung durch die Schaffung eines neuen 
Arbeitsplatzes abgewendet werden, kommt ebenfalls eine 
Förderung in Betracht.

Für eine bestimmte Zeit ist der geförderte Arbeitsplatz 
für die Beschäftigung eines Mitarbeiters mit Schwerbe-
hinderung vorzuhalten. Das heißt, bei vorzeitigem Aus-
scheiden des Stelleninhabers muss wiederum ein Mensch 
mit Schwerbehinderung am geförderten Arbeitsplatz ein-
gesetzt werden. Andernfalls behalten sich die Integra-
tionsämter vor, den Zuschuss anteilig zurückzufordern.  

Gesetzliche Grundlagen 

Zuschüsse zur Schaffung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen sind in § 185 Abs. 3 SGB IX in Ver-
bindung mit § 15 SchwbAV geregelt.



Leistungen des Integrationsamts ZB Ratgeber32

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Arbeitsplätze von 
Menschen mit Schwerbehinderung so zu gestal-
ten, dass sie am Arbeitsleben teilhaben und ihre 

Fähigkeiten nutzen können. Und davon wiederum profi-
tiert der Betrieb.

Je nach Behinderung und Funktionseinschränkung gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz behin-
derungsgerecht auszustatten. Der Technische Beratungs-
dienst des Integrationsamts kommt auf Wunsch in den 
Betrieb und macht konkrete Lösungsvorschläge (siehe 
auch Kapitel 12).

Arbeitgeber erhalten Zuschüsse oder auch Darlehen für 
die

 ■ behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung 
der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, 
Maschinen und Geräte,

 ■ Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für Menschen mit 
Schwerbehinderung,

 ■ Ausstattung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen mit 
notwendigen technischen Arbeitshilfen, deren Wartung 
und Instandsetzung sowie die Schulung oder Einwei-
sung des Menschen mit Schwerbehinderung,

 ■ Ersatzbeschaffungen oder Beschaffungen zur Anpas-
sung an die technische Weiterentwicklung.

Behinderungsgerechte Gestaltung9.3
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Behinderungsgerechte Gestaltung9.3
Das Integrationsamt klärt, ob der Arbeitgeber vorrangig 
Leistungen eines Rehabilitationsträgers in Anspruch neh-
men kann. Es ist selbst zuständig, wenn die barrierefreie 
Gestaltung oder die technische Ausstattung die Wettbe-
werbsfähigkeit allgemein verbessert, die Arbeitsbedin- 
gungen erleichtert oder wenn betriebliche Veränderungen 
die Umrüstung eines Arbeitsplatzes notwendig machen. 
Auch bei Maßnahmen, von denen mehrere Arbeitnehmer 
mit Schwerbehinderung profitieren, zum Beispiel die barri-
erefreie Gestaltung einer ganzen Abteilung, beteiligt sich 
das Integrationsamt an den Kosten. 

Die Höhe der Förderung hängt vom Einzelfall ab. Das Inte-
grationsamt berücksichtigt:

 ■ Umfang der Kosten
 ■ Betriebsgröße
 ■ Wirtschaftliche Situation des Betriebs
 ■ Gegebenenfalls durch die Maßnahme erreichte Produk-

tivitätssteigerung
 ■ Art und Schwere der Behinderung des Arbeitnehmers
 ■ Beschäftigungsquote im Betrieb

Die behinderungsgerechte Gestaltung von Ausbildungs-
plätzen wird im Regelfall durch die Agentur für Arbeit als 
Träger der Teilhabe am Arbeitsleben finanziert. Sollte dies 
nicht möglich sein, prüft das Integrationsamt, ob Leistun-
gen der Begleitenden Hilfe infrage kommen.  

tung
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Gesetzliche Grundlagen

Die behinderungsgerechte Gestaltung ist in § 185 
Abs. 3 Nr. 2a SGB IX in Verbindung mit § 26 
SchwbAV geregelt.

Geeigneter Arbeitsplatz

Der Technische Beratungsdienst unterstützt Arbeit-
geber bei der Auswahl eines geeigneten Arbeits-
platzes für einen Mitarbeiter mit Schwerbehinde-
rung. Dabei ist die „Profilmethode“ hilfreich. Hier 
werden die einzelnen Anforderungen des Arbeits-
platzes den vorhandenen Fähigkeiten und Kennt-
nissen gegenübergestellt.



Leistungen des Integrationsamts ZB Ratgeber36

Die Beschäftigung eines Menschen mit Schwerbe-
hinderung kann mit einem personellen wie auch 
finanziellen Aufwand verbunden sein. In diesem 

Fall trägt das Integrationsamt durch einen finanziellen Zu-
schuss zur Verringerung der Belastungen bei.

Personelle Unterstützung bedeutet, dass ein Mensch  
mit Schwerbehinderung auf die Hilfe eines anderen Mit-
arbeiters angewiesen ist, um seine arbeitsvertraglichen 
Pflichten erfüllen zu können. Die Unterstützung kann zum 
Beispiel durch einen Kollegen oder den Vorgesetzten 
erfolgen. Der Arbeitsausfall der unterstützenden Person 
oder die zusätzlichen Personalkosten stellen für den 
Arbeitgeber eine außergewöhnliche Belastung dar.

Beispiele für personelle Unterstützung sind das Vorlesen 
für blinde Arbeitnehmer, Handreichungen für in ihrer 
Mobilität eingeschränkte Mitarbeiter oder behinderungs-
bedingt notwendige längere oder wiederholte Unterwei-
sungen am Arbeitsplatz.

Bei personeller Unterstützung beteiligt sich das Integra- 
tionsamt ab einem täglichen Aufwand von 60 Minuten  
an den Kosten.

Leistungseinschränkungen bedeuten eine außergewöhn- 
liche Belastung, wenn die Arbeitsleistung aufgrund der 

Außergewöhnliche Belastungen9.4
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Behinderung erheblich unter dem Durchschnitt vergleich-
barer Arbeitnehmer im Betrieb liegt.

Bei einer Leistungseinschränkung zahlt das Integrations-
amt einen Beschäftigungssicherungszuschuss, wenn die 
Arbeitsleistung um mindestens 30 Prozent geringer ist als 
die Arbeitsleistung eines anderen vergleichbaren Beschäf-
tigten.

Wichtig in beiden Fällen: Der Beschäftigte mit Schwerbe-
hinderung muss tariflich oder ortsüblich entlohnt werden.

Die Leistung wird zunächst für ein Jahr bewilligt, um zu 
klären, welche der nachstehenden Maßnahmen infrage 
kommen.

Bevor laufende Leistungen zum Ausgleich außergewöhn-
licher Belastungen gezahlt werden, müssen andere, vor 
allem technische oder organisatorische Maßnahmen 
geprüft werden, um den Bedarf an Unterstützung mög-
lichst gering zu halten. 
Zum Beispiel:

 ■ Auswahl eines Arbeitsplatzes, der dem Fähigkeitsprofil 
des Menschen mit Schwerbehinderung entspricht

 ■ Versetzung auf einen anderen, besser geeigneten 
Arbeitsplatz

 ■ Behinderungsgerechte Einrichtung und Ausstattung 
des Arbeitsplatzes
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 ■ Anpassung der Arbeitsorganisation oder Arbeitszeitge-
staltung

 ■ Berufliche Bildung, Einarbeitung, einschließlich inner-
betrieblicher Qualifizierung

 ■ Job-Coaching  

Außergewöhnliche Belastungen9.4

Gesetzliche Grundlagen

Finanzielle Förderung bei außergewöhnlicher Belas-
tung ist in § 185 Abs. 3 Nr. 2e SGB IX in Verbindung 
mit § 27 SchwbAV geregelt.

Klare Zuständigkeit

Abgrenzungsprobleme zu den Leistungen anderer 
gesetzlicher Leistungsträger stellen sich hier nicht, 
denn nur das Integrationsamt zahlt finanzielle Leis-
tungen bei außergewöhnlichen Belastungen.
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Der größte Teil der Menschen mit Schwerbehinde-
rung, die im Erwerbsleben stehen, arbeitet ohne 
Besonderheiten in der Arbeitsorganisation und 

ohne dass finanzielle Leistungen erforderlich sind. Die 
Gleichung „Schwerbehinderung = Subventionsbedarf“ 
stimmt daher in den meisten Fällen nicht. Viele gesund-
heitlich stärker beeinträchtigte Menschen benötigen 
jedoch Unterstützung. Die Kosten dafür werden vom Inte-
grationsamt bezuschusst. Es handelt sich dabei um tech-
nische und personelle Hilfen sowie um Maßnahmen der 
Qualifizierung.  

Welche finanziellen Leistungen können Be-
rufstätige mit Schwerbehinderung erhalten?10

Persönliche Beratung

Wenden Sie sich an das zuständige Integrations-
amt oder den Integrationsfachdienst in Ihrer Nähe. 
Dort erfahren Sie, was in Ihrem Fall an Hilfen mög-
lich ist.
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Bereits das Wort „Assistenz“ sagt aus, dass Arbeits-
assistenz eine Hilfestellung bei der Arbeitsausfüh-
rung ist. Dies beinhaltet aber nicht die Erledigung 

der Kernaufgaben, die ein Arbeitnehmer mit Schwerbe-
hinderung laut Arbeitsvertrag erfüllen muss. Auch allge-
meine pflegerische Hilfen, die in keinem Zusammenhang 
mit der Arbeitstätigkeit stehen, fallen nicht unter die 
Arbeitsassistenz und können daher nicht durch das Inte-
grationsamt bezuschusst werden. Im Rahmen der verfüg-
baren Mittel der Ausgleichsabgabe besteht ein Rechts-
anspruch auf Kostenübernahme der notwendigen 
Arbeitsassistenz. Auch Selbstständige können Leistungen 
für Arbeitsassistenz erhalten. 

Für die Organisation und Anleitung der Assistenzkraft ist 
der Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung selbst verant-
wortlich. Er beschäftigt also entweder die Assistenzkraft 
selbst (Arbeitgebermodell) oder beauftragt einen Anbieter 
von Assistenzdienstleistungen (Dienstleistermodell).

Zur Sicherung eines bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses übernimmt das Integrationsamt die notwendigen 
Kosten einer Arbeitsassistenz. Besteht noch ein zeitlicher 
Zusammenhang zur Arbeitsaufnahme, ist der Rehabilita- 
tionsträger für die ersten drei Jahre Kostenträger. Das 
Integrationsamt führt die Leistungen in seinem Auftrag 
aus.

Arbeitsassistenz10.1
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Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Kostenüber-
nahme möglich:

 ■ Alle anderen Maßnahmen der Begleitenden Hilfe  
greifen nicht bzw. reichen nicht aus,

 ■ die Unterstützung für eine Arbeits- oder Berufstätigkeit 
ist notwendig,

 ■ der Arbeitgeber des Menschen mit Schwerbehinderung 
hat sein schriftliches Einverständnis gegeben, dass eine 
betriebsfremde Person bei ihm tätig wird,

 ■ Mittel der Ausgleichsabgabe stehen zur Verfügung.

Die Höhe der Geldleistung bemisst sich anhand des 
durchschnittlichen täglichen Bedarfs an Arbeitsassistenz 
und der Kosten, die für die Beschäftigung eines angeleg-
ten Mitarbeiters entstehen. 

Der Anspruch auf Arbeitsassistenz richtet sich auf die 
Übernahme der vollen Kosten, die für eine als notwendig 
festgestellte Arbeitsassistenz entstehen.

Als Aufwandspauschale für weitere Kosten (zum Beispiel 
Meldung an Sozialversicherung, Entgelt-Berechnung, 
Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern 
durch einen Steuerberater) wird ein monatlicher Betrag 
von 35 Euro für die sogenannten Regiekosten gezahlt. 
Kontoführungskosten können in Höhe von bis zu 5 Euro 
pro Monat übernommen werden, wenn ein zusätzliches 
Konto für die Arbeitsassistenz geführt wird.  
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Arbeitsassistenz10.1

Beispiele für Arbeitsassistenz

 ■ Hilfskraft bei körperbehinderten Menschen, die 
Gegenstände anreicht, Unterlagen trägt oder 
ablegt

 ■ Vorlesekraft sowie Begleitung bei Außendiensten 
für blinde Mitarbeiter

 ■ Gebärdensprach- oder Schriftdolmetscher bei 
dauerhaftem, umfangreichem Bedarf

Gesetzliche Grundlagen

Die Arbeitsassistenz ist in § 185 Abs. 5 SGB IX in 
Verbindung mit § 17 Abs. 1a, § 21 Abs. 4 SchwbAV 
oder § 49 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX geregelt.
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Technische Arbeitshilfen sind Bestandteil einer 
umfassenden behinderungsgerechten Arbeitsplatz-
ausstattung. Sie fördern vorhandene Fähigkeiten, 

nutzen Restfähigkeiten, unterstützen und schützen. 
Gleichzeitig können sie ausgefallene Fähigkeiten zumin-
dest teilweise ersetzen. Dadurch ermöglichen sie in eini-
gen Fällen erst die Arbeitstätigkeit, sie verbessern die 
Arbeitsleistung und sorgen für Sicherheit bei der Arbeit. 
Über die Einsatzmöglichkeiten technischer Arbeitshilfen 
berät der Technische Beratungsdienst des Integrations-
amts – es ist eine seiner wichtigsten Aufgaben.

Es gelten bestimmte Voraussetzungen für eine Förde-
rung. Das Integrationsamt kann die Kosten einer techni-
schen Arbeitshilfe nur dann bezuschussen, wenn

 ■ mit der Arbeitshilfe die Eingliederung ins Arbeitsleben 
ermöglicht, erleichtert oder gesichert wird,

 ■ die Kosten vom Arbeitgeber im Rahmen der behinde-
rungsgerechten Arbeitsplatzausstattung nicht über-
nommen werden und

 ■ der finanzielle Aufwand für den Menschen mit Schwer-
behinderung nicht zumutbar ist.

Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören die Erst- und 
Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandhaltung sowie 
die Ausbildung im Gebrauch und die Anpassung an die 
technische Weiterentwicklung. Der Mensch mit Schwer-
behinderung wird zum Eigentümer der Arbeitshilfen.  

Technische Arbeitshilfen10.2
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Gesetzliche Grundlagen

Die technischen Arbeitshilfen sind in § 185 Abs. 3 
Nr. 1a SGB IX in Verbindung mit § 19 SchwbAV 
geregelt.

Vor dem Kauf beachten

Stellen Sie den Antrag, bevor Sie ein Hilfsmittel 
bestellen oder kaufen, denn ein Zuschuss wird nur 
für zweckmäßige und wirtschaftliche Geräte 
gewährt.
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Neben der Kraftfahrzeughilfe werden auch Kosten 
für Beförderungsdienste in Härtefällen und eine 
Wegeassistenz bei Menschen mit einer Schwerst-

behinderung übernommen. Das Integrationsamt leistet 
diese Hilfen an Selbstständige und Beamte mit einer 
Schwerbehinderung, alle anderen Beschäftigten erhalten 
die Leistungen vom Rehabilitationsträger.

Kraftfahrzeughilfe können Menschen mit Schwerbehin-
derung erhalten, die nicht nur vorübergehend behinde-
rungsbedingt auf ein Kraftfahrzeug angewiesen sind, um 
ihren Arbeitsplatz zu erreichen.

Das Integrationsamt fördert im Einzelnen:
 ■ Beschaffung eines Kraftfahrzeugs (neu oder gebraucht) 

mit einem einkommensabhängigen Zuschuss von maxi-
mal 22.000 Euro

 ■ Behinderungsgerechte Zusatzausstattung inklusive Ein-
bau- und Reparaturkosten in voller Höhe

 ■ Erlangung der Fahrerlaubnis mit einem Zuschuss
 ■ Zur Erlangung der Fahrerlaubnis behinderungsbedingt 

notwendige Untersuchungen, Ergänzungsprüfung und 
Eintragungen in voller Höhe

 ■ In Härtefällen zum Beispiel Taxi- und Reparaturkosten, 
Kosten für einen Beförderungsdienst

Hilfen zum Erreichen des  
Arbeitsplatzes10.3
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Die Rehabilitationsträger haben untereinander verbind-
liche Absprachen getroffen, wer wann zuständig ist:

 ■ Berufsgenossenschaften bei anerkannten Arbeits- 
unfällen

 ■ Hauptfürsorgestellen bei Ansprüchen nach dem sozia-
len Entschädigungsrecht

 ■ Agentur für Arbeit in den ersten 15 Jahren einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung

 ■ Rentenversicherungsträger nach 15 Jahren einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung

 ■ Integrationsamt bei Beamten und Selbstständigen, die 
nicht gesetzlich rentenversichert sind  

Wiederholte Förderung

Die wiederholte Förderung eines Kraftfahrzeugs ist 
in der Regel frühestens nach fünf Jahren möglich.
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Gesetzliche Grundlagen

Die Hilfen sind in §§ 49 Abs. 8 Nr. 1 und 185 Abs. 3 
Nr. 1b SGB IX in Verbindung mit § 20 SchwbAV und 
mit der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung geregelt.

Unentgeltliche Beförderung

Menschen mit Behinderung, die den Arbeitsweg 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kön-
nen, erhalten keine Kraftfahrzeughilfe. Wenn sie 
einen Schwerbehindertenausweis mit den Merk-
zeichen aG, G, Gl oder H besitzen, haben sie nach 
dem Kauf einer Wertmarke Anspruch auf unent-
geltliche Beförderung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln.

Hilfen zum Erreichen des  
Arbeitsplatzes10.3



Leistungen des IntegrationsamtsZB Ratgeber 51

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
D

en
 R

oz
hn

ov
sk

y



Leistungen des Integrationsamts ZB Ratgeber52

Menschen mit Schwerbehinderung, die an Maßnahmen 
zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und  
Fertigkeiten teilnehmen, können vom Integrationsamt 
Zuschüsse erhalten.

Sie sollen dadurch ihre Fähigkeiten so entwickeln, dass sie 
optimal beschäftigt werden können und mit ihren Kolle-
gen ohne eine Behinderung wettbewerbsfähig bleiben.

Förderfähig sind berufs- oder tätigkeitsbegleitende 
Anpassungsfortbildungen. Sie kommen infrage, wenn die 
betrieblichen Anforderungen an den Beschäftigten mit 
Schwerbehinderung sich verändern oder erweitern. Dazu 
gehört auch ein Job-Coaching. Neben der Anpassungsfort-
bildung können außerdem Hilfen zum beruflichen Auf-
stieg geleistet werden.

Zuschüsse sind nur vorgesehen für Aufwendungen, die 
behinderungsbedingt anfallen, oder für die Teilnahme an 
Maßnahmen, die in besonderer Weise den Bedürfnissen 
von Menschen mit Schwerbehinderung entsprechen. Zu 
den behinderungsbedingten Aufwendungen zählen vor 
allem Kosten für Gebärdensprachdolmetscher, Teilnahme-
gebühren, Fahrtkosten, Unterbringungskosten und Kosten 
einer notwendigen Begleitperson.

Nicht förderfähig sind Zweitausbildungen und berufliche 
Umschulungen, die zu einer anderen beruflichen Tätigkeit 

Weiterbildung10.4
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bewegen. Sind sie behinderungsbedingt erforderlich, 
lohnt sich ein Antrag auf Leistungen zur Teilhabe bei der 
Agentur für Arbeit oder bei der Rentenversicherung.  

Gesetzliche Grundlagen

Die Weiterbildung ist in § 185 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1e 
SGB IX in Verbindung mit § 24 SchwbAV geregelt.
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Menschen mit Schwerbehinderung können Darle-
hen oder Zinszuschüsse zur Gründung und zur 
Erhaltung einer selbstständigen beruflichen 

Existenz in Anspruch nehmen. Die Voraussetzungen sind 
erfüllt, wenn

 ■ sie die erforderliche persönliche und fachliche Eignung 
für die Ausübung der Tätigkeit erfüllen,

 ■ sie ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit voraus-
sichtlich auf Dauer im Wesentlichen sicherstellen kön-
nen,

 ■ die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage und Ent-
wicklung des Arbeitsmarkts zweckmäßig ist.

Zusätzlich können unter den entsprechenden Vorausset-
zungen weitere Hilfen geleistet werden, zum Beispiel:

 ■ Technische Arbeitshilfen
 ■ Arbeitsassistenz
 ■ Qualifizierungsmaßnahmen
 ■ Wohnungshilfe

Um die Darlehensrückzahlung zu sichern, können grund-
buchrechtliche Sicherheiten, Pfändungen, Sicherungsüber-
eignungen oder Bürgschaften verlangt werden.

Nicht förderfähig sind laufende Betriebskosten und 
Lebenshaltungskosten.  

Selbstständige Existenz10.5
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Gesetzliche Grundlagen

Die Hilfen für Selbstständige sind in § 185 Abs. 3 
Nr. 1c SGB IX in Verbindung mit § 21 SchwbAV 
geregelt.

Gründungsberatung

Existenzgründern wird empfohlen, sich betriebs-
wirtschaftlich beraten zu lassen und Hilfe beim 
Erstellen eines Businessplans in Anspruch zu  
nehmen.
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Leistungen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhal-
tung einer behinderungsgerechten Wohnung werden 
kurz Wohnungshilfe genannt. Ziel ist es, Barrieren zu 

beseitigen, die Menschen mit Schwerbehinderung daran 
hindern, ihre Wohnung barrierefrei zu verlassen, um den 
Arbeitsplatz ohne fremde Hilfe zu erreichen. Das Inte- 
grationsamt leistet Zuschüsse und Darlehen an Selbst-
ständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung. Für 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ist der Rehabili-
tationsträger zuständig. 

Eine Förderung kommt nur in Betracht, wenn die derzeiti-
ge Wohnsituation nicht behinderungsgerecht ist und ver-
ändert werden muss. Die Höhe der Leistung ist einkom-
mensabhängig. Das Integrationsamt gewährt Darlehen, 
Zinszuschüsse oder Zuschüsse für

 ■ die Schaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum,
 ■ den Umzug in eine behinderungsgerechte Miet- 

wohnung,
 ■ die Anpassung von Wohnraum an die besonderen 

behinderungsbedingten Bedürfnisse,
 ■ den Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheb-

lich verkehrsgünstiger zum Arbeitsplatz gelegene Woh-
nung (Umzugskosten).  

Wohnungshilfen10.6
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Gesetzliche Grundlagen

Die Wohnungshilfen sind in § 185 Abs. 3 Nr. 1d  
SGB IX in Verbindung mit § 22 SchwbAV geregelt.
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Die Unterstützte Beschäftigung ermöglicht auch 
stark eingeschränkten Menschen eine Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie bie-

tet damit eine Alternative zur Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung. Seit 2009 haben Betroffene einen 
Rechtsanspruch auf diese Leistung.

Von der Maßnahme profitieren Menschen mit Behinde-
rung und mit einem besonderen Unterstützungsbedarf. 
Dazu gehören Schulabgänger mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf sowie Menschen mit einer Lern- oder geisti-
gen Behinderung oder einer psychischen Behinderung.

Man unterscheidet zwei Phasen der Unterstützten Be-
schäftigung: eine bis zu zwei Jahre dauernde individuelle 
betriebliche Qualifizierung und – falls erforderlich – eine 
Berufsbegleitung zur Sicherung des sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisses. Die Dauer der Berufsbe-
gleitung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  
Sie kann beispielsweise notwendig sein während der Pro-
bezeit, bei befristeten Arbeitsverhältnissen, für Nach- und 
Weiterqualifizierungen sowie bei Konflikten am Arbeits-
platz. Oder ganz generell, wenn die vermittelte Person 
oder die Verantwortlichen im Betrieb weiterhin Unter-
stützung benötigen. 

Unterstützte Beschäftigung10.7
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Gesetzliche Grundlagen

Die Unterstützte Beschäftigung ist als individuelle 
betriebliche Qualifizierung in § 55 SGB IX und als 
Berufsbegleitung bei sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung in § 185 Absatz 4 SGB IX geregelt.

Je nach Phase sind unterschiedliche Kostenträger zu- 
ständig:

 ■ die Rehabilitationsträger für Leistungen der individuel-
len betrieblichen Qualifizierung,

 ■ das Integrationsamt für Leistungen der Berufsbeglei-
tung an Berufsanfänger mit Schwerbehinderung.  
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Wenn ein Mensch mit Schwerbehinderung 
Unterstützungsbedarf hat, der nicht mit den 
zuvor beschriebenen Leistungen (siehe Kapitel 

10.1 – 10.7) abgedeckt werden kann, kommen Hilfen in 
besonderen Lebenslagen infrage.

Grundsätzlich ist diese Leistung nur möglich, wenn ohne 
sie der Verlust des Arbeitsplatzes drohen würde. Je enger 
das auftretende Problem mit der Behinderung des Arbeit-
nehmers in Zusammenhang steht, desto eher sind die 
Voraussetzungen erfüllt. Die Höhe der Zuschüsse und Dar-
lehen hängt vom Einzelfall ab.  

Hilfen in besonderen 
Lebenslagen10.8

Gesetzliche Grundlagen

Die Hilfen in besonderen Lebenslagen sind in  
§ 185 Abs. 3 Nr. 1f SGB IX in Verbindung mit § 25 
SchwbAV geregelt.



Leistungen des IntegrationsamtsZB Ratgeber 61

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
fiz

ke
s



Leistungen des Integrationsamts ZB Ratgeber62

Für die individuelle Unterstützung und Begleitung von 
Menschen mit Schwerbehinderung und ihrer Arbeit-
geber beauftragt das Integrationsamt bei Bedarf Inte- 

grationsfachdienste (IFD). Die Integrationsämter finanzie-
ren für diesen Zweck ein flächendeckendes Netz an Inte-
grationsfachdiensten bei freien gemeinnützigen Trägern.

Neben Arbeitnehmern mit Schwerbehinderung und 
Arbeitgebern kümmern sich die Integrationsfachdienste 
auch um Schulabgänger und Auszubildende mit Behinde-
rung sowie um Beschäftigte einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung, die auf den allgemeinen Arbeits-
markt wechseln wollen.

Neue, möglichst stabile Arbeitsverhältnisse für Menschen 
mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
erschließen, ist eine Aufgabe der Integrationsfachdienste. 
Die Vermittlung geschieht im Auftrag der Agentur für 
Arbeit und anderer Rehabilitationsträger. Im Mittelpunkt 
der Hilfen stehen die jeweiligen individuellen Fähigkeiten, 
Bedürfnisse und Interessen der Menschen mit Behinde-
rung sowie die Anforderungen und Belange der Arbeit-
geber.

Vielfach entscheidend für den dauerhaften Erfolg einer 
Beschäftigung sind eine passgenaue Vermittlung und die 
individuelle Unterstützung des Betroffenen wie auch des 
Betriebs oder der Dienststelle.

Was macht der Integrations-
fachdienst (IFD)?11
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Was macht der Integrations-
fachdienst (IFD)?11

Die Sicherung bestehender Arbeitsverhältnisse durch 
Beratung und Begleitung ist eine weitere zentrale Aufga-
be des Integrationsfachdienstes. In der Praxis heißt das:

 ■ Ansprechpartner für Arbeitgeber sein
 ■ Über Leistungen informieren und bei der Antragstel-

lung unterstützen
 ■ Berufliche Fähigkeiten bewerten und einschätzen.
 ■ Menschen mit Schwerbehinderung auf neue Anforde-

rungen vorbereiten
 ■ Menschen mit Schwerbehinderung am Arbeitsplatz 

oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten 
begleiten

 ■ Kollegen und Vorgesetzte im Betrieb über die Behinde-
rung und ihre Auswirkungen informieren sowie Tipps 
an die Hand geben

 ■ Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale 
Betreuung leisten  

 

Gesetzliche Grundlagen

Die Aufgaben des Integrationsfachdienstes sind  
in §§ 192 f. SGB IX in Verbindung mit §§ 27 a und 
28 SchwbAV geregelt.
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Anlaufstelle

Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie 
sich direkt an einen Integrationsfachdienst in Ihrer 
Nähe wenden. Die Adressen sind im Internet abruf-
bar.

 ´ bih.de/integrationsaemter 
> Kontakt
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Was machen die Einheitlichen  
Ansprechstellen für Arbeitgeber?12

Die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber, 
kurz EAA, beraten und informieren Arbeitgeber zur 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, 

zum Beispiel über die Fürsorgepflicht, Maßnahmen zur 
Prävention und den besonderen Kündigungsschutz. 
Außerdem begleiten sie das Antragsverfahren für Förder-
mittel und empfehlen zielgerichtet geeignete Maßnah-
men für den Betrieb. Vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen profitieren davon und können so leichter ihre 
Beschäftigungspflicht erfüllen. 

Die Leistungen der Ansprechstellen sind kostenfrei und 
können ohne vorherigen Antrag in Anspruch genommen 
werden.

In den meisten Bundesländern sind die EAA bei den Inte-
grationsfachdiensten angesiedelt. Durch die dezentrale 
Organisation sind sie immer gut erreichbar und kennen 
zudem die Besonderheiten in der jeweiligen Region.  
Um über Beschäftigungs- und Fördermöglichkeiten zu 
informieren, gehen sie auch proaktiv auf die Unterneh-
men zu. 
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Die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber

 ■  stehen Arbeitgebern als trägerunabhängiger 
Lotse bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, 
Berufsbegleitung und Beschäftigungssicherung 
von Menschen mit Schwerbehinderung zur Ver-
fügung,

 ■  unterstützen bei der Stellung von Anträgen bei 
den zuständigen Leistungsträgern und 

 ■  gehen auf Arbeitgeber zu, um sie für die Aus- 
bildung, Einstellung und Beschäftigung von 
Menschen mit Schwerbehinderung zu sensibili-
sieren.

 ´ bih.de/einheitliche- 
ansprechstellen 



Leistungen des Integrationsamts ZB Ratgeber68

Wenn es um die behinderungsgerechte Gestal-
tung von Arbeitsplätzen geht, helfen die tech-
nischen Berater des Integrationsamts weiter. 

Vor Ort beraten sie Arbeitgeber, Menschen mit Schwerbe-
hinderung und das betriebliche Integrationsteam in allen  
technischen und organisatorischen Fragen und entwickeln 
in Zusammenarbeit mit ihnen Lösungsvorschläge.

Der Technische Beratungsdienst berät nicht nur,  
sondern er begutachtet auch und unterstützt ganz prak-
tisch – durch konkrete Vorschläge für technische, bauliche 
und organisatorische Maßnahmen. Dabei schließt ein 
behinderungsgerechter Arbeitsplatz ein barrierefreies 
Arbeitsumfeld (zum Beispiel sanitäre Einrichtungen, Auf-
züge, Zugänge) mit ein. Der Technische Beratungsdienst 
ist ferner Ansprechpartner, wenn es um folgende Themen 
geht:

 ■ Auswahl und Einsatz technischer Arbeitshilfen
 ■ Schaffung und Einrichtung neuer Arbeitsplätze für 

Menschen mit Schwerbehinderung
 ■ Barrierefreie Gestaltung des Arbeitsumfelds  

(z. B. sanitäre Einrichtungen, Aufzüge, Zugänge)
 ■ Umbau und Ausstattung von Kraftfahrzeugen

Was macht der Technische  
Beratungsdienst (TBD)?13
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Kursangebot

Im Rahmen ihres Kursangebots bieten einige Inte-
grationsämter Seminare zur behinderungsgerech-
ten und ergonomischen Gestaltung von Arbeits-
plätzen an. Die Kursprogramme sind im Internet 
abrufbar.

 ´ bih.de/integrationsaemter 
> Kurse
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Zahlen und Daten

Gesamtausgaben
551 Mio. €
Mittel der  

Ausgleichsabgabe

Beispiel: im Jahr 2021

Leistungen der 
Integrationsämter

Quelle: BIH, eigene Erhebung



Leistungen des IntegrationsamtsZB Ratgeber 71

Arbeitsmarktprogramme  42 Mio. €

Integrationsfachdienste  96 Mio. € 

Integrationsbetriebe  115 Mio. €

Institutionelle Förderung  41 Mio. €

Sonstige Leistungen  17 Mio. €

Information und Bildung  5 Mio. €

Menschen mit Schwerbehinderung  55 Mio. €

Arbeitgeber  180 Mio. €
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Zahlen und Daten
 

Leistungen an Arbeitgeber
Beispiel: im Jahr 2020

Leistungen Mio. Euro Fälle

Schaffung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen

10,54 1.469

Behinderungsgerechte  
Gestaltung

27,53 8.234

Außergewöhnliche  
Belastungen

173,51 41.584

Prämien und Zuschüsse 
zur Berufsausbildung

0,87 419

Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement

0,8 X

Insgesamt 212,53 51.706

Quelle: BIH, eigene Erhebung
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Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung
Beispiel: im Jahr 2020

Leistungen Mio. Euro Fälle

Technische Arbeitshilfen 5,42 1.810

Hilfen zum Erreichen   
des Arbeitsplatzes

4,25 693

Selbstständige Existenz 0,52 78

Wohnungshilfen 0,32 95

Weiterbildung 3,88 1.863

Hilfen in besonderen  
Lebenslagen

2,13 964

Arbeitsassistenz 3,83 3.577

Unterstützte  
Beschäftigung

1,24 338

Insgesamt 56,59 9.418

Quelle: BIH, eigene Erhebung
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Zahlen und Daten

Integrationsfachdienste – unterstützte Personen
Beispiel: im Jahr 2021, Klienten insgesamt: 53.940
 

Quelle: BIH, eigene Erhebung
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Arbeitslose Schüler Übergänger
aus WfbM
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BIH-Medien

ZB Behinderung & Beruf
Digitalmagazin

 ■ Ausführliche Informationen zu 
einem Schwerpunktthema

 ■ Aktuelle Rechtsprechung ver-
ständlich dargestellt

 ■ Interviews und Reportagen
 ■ Nachrichten und  

Literaturhinweise

ZB Spezial
Themenhefte

 ■ Was heißt hier behindert?
 ■ SBV Guide: Praxisleitfaden
 ■ Wahl der Schwerbehinderten- 

vertretung
 ■ Finanzielle Leistungen
 ■ Inklusionsvereinbarung
 ■ Die Schwerbehinderten- 

vertretung
 ■ Arbeitgeber gewinnen

 ´ zb-magazin.de

 ´ bih.de/integrationsaemter > Medien und 
Publikationen > Publikationen > ZB Spezial
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ZB Ratgeber
Basiswissen kompakt

 ■ Der besondere Kündigungsschutz
 ■ Das Betriebliche Eingliederungs-

management (BEM)
 ■ Behinderung und Ausweis
 ■ Ausgleichsabgabe
 ■ Nachteilsausgleich
 ■ Inklusionsbeauftragte des 

Arbeitgebers
 ■ Die Leistungen des  

Integrationsamts

 ´ bih.de/integrationsaemter > Medien und  
Publikationen > Publikationen > ZB Ratgeber

ZB Info
Arbeitshilfen für die betriebliche 
Praxis

 ■ Leistungen im Überblick
 ■ Prävention & Betriebliches Ein-

gliederungsmanagement 
 ■ Wegweiser Rehabilitationsträger
 ■ Wahl der Schwerbehindertenver-

tretung

 ´ bih.de/integrationsaemter > Medien und  
Publikationen > Publikationen > ZB Info
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ZB Recht
Sozialgesetzbuch IX
Mit folgenden Verordnungen:

 ■ Schwerbehinderten-Ausgleichs-
abgabeverordnung (SchwbAV)

 ■ Wahlordnung Schwerbehinder-
tenvertretungen (SchwbVWO)

 ■ Schwerbehindertenausweis- 
verordnung (SchwbAwV)

 ■ Werkstättenverordnung (WVO)
 ■ Allgemeines Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG)
 ■ Kraftfahrzeughilfe- 

Verordnung (KfzHV)
 ´ bih.de/integrationsaemter > Medien und  
Publikationen > Publikationen > ZB Recht

Der Herausgeber dieser Schriften ist die BIH Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen.  
Die Broschüren stehen online als barrierefreie  
PDF-Dateien zum Download zur Verfügung: 

 ´ bih.de/integrationsaemter > Medien und  
Publikationen > Publikationen

 
und sind auch bei Ihrem Integrationsamt  
erhältlich: 

 ´ bih.de/integrationsaemter > Kontakt

BIH-Medien
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Das Online-Angebot der Integrationsämter unter: bih.de

 ■ Kontaktadressen der Integrationsämter und Integra-
tionsfachdienste

 ■ ZB-Archiv (ab Ausgabe 01/2005)
 ■ ABC Fachlexikon online
 ■ Publikationen, Fortbildungsangebote
 ■ BIH-Forum

Internet

bih.de
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Internet

ABC Fachlexikon online 

 ■ Mit rund 350 Stichwörtern
 ■ Leistungen für Menschen mit Schwerbehinderung  

im Beruf
 ■ Anschriften der Integrationsämter
 ■ Behinderungsarten

 ´ bih.de/integrationsaemter 
> Fachlexikon
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Die Integrationsämter bieten ein modular aufeinander 
abgestimmtes Seminarprogramm.

Grundkurs: Das dreitägige Seminar für die Schwerbehin-
dertenvertretung bildet die Basis. Es führt in die prakti-
sche Arbeit ein.

Aufbaukurse: Die zwei- bis dreitägigen Seminare vertiefen 
das Wissen, erweitern den vorhandenen Kenntnisstand 
und vermitteln Sicherheit in der Ausübung des Amts. Sie 
richten sich an alle, die bereits erste Praxiserfahrungen 
gesammelt haben.

Seminare und Informationsveranstaltungen: Sie werden 
zu ausgewählten Themen veranstaltet und wenden sich 
an erfahrene Funktionsträger oder an besondere Zielgrup-
pen, wie etwa an Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers 
und Personalverantwortliche, an Betriebs- und Personal-
räte sowie an Stufenvertretungen.

Das aktuelle Fortbildungsprogramm Ihres  
Integrationsamts finden Sie unter

 ´ bih.de/integrationsaemter > Kurse

Kurse
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Editorischer Hinweis:
Schreibweise männlich/weiblich: Die in dieser Broschüre verwandten Be-
griffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für die Sprachformen männlich, 
weiblich und divers. Eine Wertung ist damit nicht verbunden. 

Die Bezeichnung „schwerbehinderte Menschen“ umfasst im weiteren Text, 
soweit es nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, auch die den schwerbe-
hinderten Menschen gleichgestellten behinderten Menschen. 

Die Bezeichnung „Integrationsämter“ schließt auch die Inklusionsämter mit 
ein, die in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und im Saarland die Aufga-
ben der Integrationsämter wahrnehmen.
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DAS WAR‘S.

Dies ist sie, die letzte ZB Print ausgabe, 
weiter geht‘s im Netz, unter: 
zb-magazin.de. Sie wollen in  Zukunft 
keine Ausgabe mehr verpassen? 
Dann melden Sie sich hier für die 
 kostenfreie digitale ZB-Abo-Info an.

... UND 
TSCHÜSS!

Ihr Digitalmagazin 

ab 2023
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Die Leistungen 
des Integrationsamts

Das Integrationsamt fördert und sichert die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen. Es unterstützt nicht nur die 
Betroffenen, sondern auch ihre Arbeit geber –  finanziell und 
durch persönliche Beratung.

Dieser Ratgeber stellt die einzelnen Leistungen vor. Dabei 
informiert er auch über Voraussetzungen, zuständige Kosten-
träger und Antragstellung. Tipps und Hinweise runden den 
kompakten Praxisratgeber ab.
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Die Autorin:
Farina Bartosch ist herausgehobene Sach- 
bearbeiterin des Integrationsamts beim 
Landeswohlfahrtsverband Hessen. Außerdem  
ist sie Schulungskoordinatorin für den Stand- 
ort Wiesbaden und Mitglied des Projektes 
„E-Learning“ der BIH.

bih.de
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